
Was sind die Pflegestufen?  

Je nach Umfang des Hilfebedarfs werden pflegebedürftige Menschen durch die Gutachter 
des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) einer von drei Pflegestufen (I,II 
oder III) zugeordnet. Je nach Pflegestufe unterscheidet sich auch die Höhe der Leistungen. 

 

� Pflegestufe I: erheblich Pflegebedürftige 

Das sind Personen, die bei der Grundpflege (Körperpflege, Ernährung oder Mobi-
lität) für wenigstens zwei Verrichtungen aus einem oder mehreren Bereichen 
mindestens einmal täglich der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Wo-
che Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen. 

Der Hilfebedarf für die Grundpflege und die hauswirtschaftliche Versorgung muss 
pro Tag mindestens 1,5 Stunden betragen, wobei auf die Grundpflege mehr als 
45 Minuten entfallen müssen. 

 

� Pflegestufe II: Schwerpflegebedürftige 

Das sind Personen, die bei der Grundpflege (Körperpflege, Ernährung oder Mobi-
lität) mindestens dreimal täglich zu verschiedenen Tageszeiten der Hilfe bedürfen 
und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versor-
gung benötigen. Der Hilfebedarf für die Grundpflege und die hauswirtschaftliche 
Versorgung muss pro Tag mindestens drei Stunden betragen, wobei auf die 
Grundpflege mindestens zwei Stunden entfallen müssen. 

 

� Pflegestufe III: Schwerstpflegebedürftige  

Das sind Personen, die bei der Grundpflege (Körperpflege, Ernährung oder Mobi-
lität) täglich rund um die Uhr, auch nachts, der Hilfe bedürfen und zusätzlich 
mehrfach in der Woche Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen. 
Der Hilfebedarf für die Grundpflege und die hauswirtschaftliche Versorgung muss 
pro Tag mindestens fünf Stunden betragen, wobei auf die Grundpflege mindes-
tens vier Stunden entfallen müssen. 
Im Rahmen der Pflegestufe III gibt es darüber hinaus bei außergewöhnlich hohem 
Pflegebedarf eine Härtefallregelung. 

 
 

(Quelle: Bundesministerium für Gesundheit: Pflegebedürftig. Was nun? Berlin 2008) 


